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Sehr geehrter Herr Gemeindepräsident Merz

Sehrgeehrte Frau Gemeinderätin, sehrgeehrte Herren Gemeinderäte

Sehr geehrte Damen und Herren

Namens und im Auftrag unserer Klientschaft reichen wir die vorliegende Einsprache gegen die

Teilrevision der Ortsplanung Rain (Erweiterung der Arbeitszone «Sandblatte») beziehungs-

weise die Einzonung des Grundstücks Nr. 343, GB Ran, ein und stellen die folgenden

Anträge:

1. Die Teilrevision der Ortsplanung Rain sei betreffend das Grundstück Nr. 343, GB Rain,

abzuweisen, mithin von der geplanten Einzonung des Grundstücks Nr. 343, GB Rain, ab-

zusehen und das Grundstück wie bisher in der Landwirtschaftszone zu belassen.

2. Es sei eine Einspracheverhandlung durchzuführen.

3. Unter Kosten- und Entschädigungsfolgen (inkl. MWST) zu Lasten der Gemeinde Rain.

Begründung:

Formelles

1. Der unterzeichnende Rechtsanwalt ist gehörig bevollmächtigt.

Beweis: Vollmacht 09.04.2025 Urkunde Bel. 1

2. Die öffentliche Auflage findet vom 17. März 2025 bis am 15. April 2025 statt. Die vorlie-

gende Einsprache erfolgt innerhalb der Auflagefrist und somit fristgerecht.



3. Die angerufene Gemeinde ist örtlich und sachlich zuständig.

4. Die Einsprecher sind Eigentümer zu je 7î einer Wohnung (Grundstück-Nr. 8782), welches

sich auf dem (Stamm-)Grundstück Nr. 847, GB Rain, befindet. Die Einsprecher sind daher

zurvorliegenden Einsprache legitimiert.

Beweis: Eigentümerabfrage Grundstück Nr. 847, GB Rain Urkunde Bel. 2

Materielles und Rechtliches

I. Gesamtrevision statt Teilrevision

Seit 2022 befindet sich die Gemeinde Rain im Prozess der Erarbeitung einer Gesamtrevi-

sion der Nutzungsplanung. Das Mitwirkungsverfahren (§ 6 PBG) wird voraussichtlich im

3. Quartal 2025 durchgeführt werden und die öffentliche Auflage soll voraussichtlich im

Frühling 2026 erfolgen. In diesem Sinne sind bis dato noch keine verbindlichen Dokumente

veröffentlicht worden, welchen die Bevölkerung Aufschluss über die geplante Gesamtrevi-

sion geben würde. Mit einer abgesonderten Teilrevision sollen Fakten geschaffen werden,

welche die Gesamtrevision nachhaltig beeinflussen können, ohne dass sich die Bevölke-

rung über die Auswirkungen bewusst ist. Es besteht die latente Gefahr der Verletzung der

Mitwirkungsrechte der Bevölkerung (Art. 4 RPG).

Aufgrund der vorherigen Ausführungen und aus den Dokumenten, welche öffentlich aufge-

legt worden sind, geht eindeutig hervor, dass die Teilrevision der Ortsplanung durch die

Jenny Science AG beantragt worden ist. Unter anderem wird im Planungsbericht vom

12. März2025(nachfolgend: Planungsbericht) unterZiff. 1.1 «Standder0rtsplanung»fest-

gehalten, dass die Projektierung der Dorfkernentwicklung länger gedauert habe als geplant

und es somit zu Verzögerungen kommen würde. Dieser Umstand berge «erhebliche Risi-

ken für das lokale Unternehmen [gemeint: Jenny Science AG]». Eine sperate Behanldung

sei unumgänglich, um derJenny Science AG betriebliche Planungssicherheitzu bieten und

die wirtschaftliche Entwicklung nicht zu gefährden.

Beweis: Planungsbericht vom 12.03.2025 (Rain_200_Pla-
nungsbericht_250312) öffentliche Auflage



7. Zudem wird die Jenny Science AG auch im Mitwirkungsbericht «Teilrevision Sandblatten»

(nachfolgend: Mitwirkungsbericht) unter Nr. 11 explizit als «Gesuchstellerin» betitelt.

Beweis: Rain_207_PB Beilage 7_Mitwirkungsbericht_250217 öffentliche Auflage

8. Die Berichterstattung des Seetaler Botens vom 05. November 2020 lässt ebenfalls keinen

anderen Schluss zu. Die Jenny Science AG bzw. deren Verwaltungsratspräsident, werden

in der Berichterstattung mit den Worten zitiert, dass die Weichen für ein «Sandblatten-Val-

ley» jetzt gestellt werden müssten, wobei die Ortsplanungsrevision der Schlüssel zu diesem

Vorhaben sei.

Beweis: Seetaler Bote, 05.11 .2020, S.7 Urkunde Bel. 3

9. In diesem Sinne ist die Jenny Science AG auch als Gesuchstellerin und Einsprachegegne-

rin zu betrachten. Es ist unumgänglich, dass die Jenny Science AG an der beantragten

Einspracheverhandlung teilnimmt, worauf noch weiter einzugehen sein wird.

II. Umzonung

10. Der südliche Teil des Grundstücks.-Nr. 343, GB Rain, befindet sich in der Arbeitszone. Auf

diesem Teil des Grundstücks befinden sich Wohnbauten. Direkt angrenzend an das vorge-

nannte Grundstück befindet sich das Grundstück-Nr. 345, GB Rain, welches sich ebenfalls

in derArbeitszone befindet. Auf dem Grundstück-Nr. 345, GB Rain, befindet sich ein Land-

wirtschaftsbetrieb. Diese Bauten sind - in Bezug auf die Arbeitszone - als zonenfremd zu

qualifizieren. Ohne Weiteres besteht die Möglichkeit, diese Grundstücke zu erwerben und

so einen Ausbau des ortsansässigen Betriebs zu ermöglichen. Vor diesem Hintergrund er-

scheint die geplante Nutzungserweiterung weder als wichtiges kommunales, regionales

noch kantonales Ziel, welches eine Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen (nachfolgend:

FFF) rechtfertigen könnte (vgl. Rz 12). Bereits auf dieser Grundlage von der Teilrevision

abzusehen.



11. Sodann würde ein solches Vorgehen auch nicht zu einer räumlichen Trennung der Betriebs-

stätten der Jenny Science AG führen, wie dies im Mitwirkungsbericht behauptet wird.

Beweis: Rain_207_PB Beilage 7_Mitwirkungsbericht_250217 öffentliche Auflage

I. Fruchtfolgeflächen

12. Mit der Revision des Raumplanungsgesetzes (nachfolgend RPG) wurde der bessere

Schutz der bestehenden landwirtschaftlichen Böden, insbesondere der Fruchtfolgeflächen

angestrebt (BBI 2010 1049, S. 1061). Explizit sollen insbesondere die FFF erhalten bleiben

(Art. 3 Abs. 2 lit. a RPG). Bauzonen sollen kompakt ausgeschieden werden und auf das

Notwenige beschränkt werden (BBI 2010 1049, S. 1061). So dann soll bei der Ausschei-

dung «ein besonderes Augenmerk auf die Fruchtfolgeflächen sowie auf Natur und Land-

schaft gelegt» werden (BBI 2010 1049, S. 1073). FFF dürfen nur eingezont werden, wenn

ein aus der Sicht des Kantons wichtiges Ziel ohne die Beanspruchung von FFF nicht sinn-

voll erreicht werden kann (Art. 30 Abs. 1bis lit. a RPV).

13. Einleitend ist festzuhalten, dass die Einzonung von FFF für ortsansässige Betriebe nur ge-

währt werden darf, wenn unter Berücksichtigung des hohen Stellenwerts der FFF eine an-

dere Lösung raumplanerisch nicht sinnvoll ist (LGVE 2014 IV Nr. 5, E. 5.3.1.). Dies ist vor-

liegend gerade nicht der Fall. Um Wiederholungen zu vermeiden darf auf das vorstehende

verwiesen werden (vgl. Rz 10 f.).

14. Weiter muss mit der Einzonung aus Sicht des Kantons ein wichtiges Ziel

(Art. 30 Abs. 1bis lit. a RPV) verfolgt werden (LGVE 2014 IV Nr. 5, E. 5.2.). Weder aus der

Umschreibung der Gemeinde noch aus der Vorprüfung des rawi geht hervor, dass die Be-

deutung der Nutzung des Grundstücks-Nr. 343, GB Rain, wichtige Ziele des Kantons ver-

folgt werden würden. «Dass der Kanton Luzern den Wirtschaftsstandort fördern will (vgl.

KRP 2009, Z2-3, S. 20), wobei unter anderem der Aufbau und die Expansion ansässiger

Unternehmen unterstützt sowie neue Betriebe und Arbeitsplätze angesiedelt werden sollen,

steht dieser Schlussfolgerung nicht entgegen. Diese Zielsetzung bedeutet nicht, dassjegli-

cher Platzbedarf von Unternehmen -insbesondere in sensiblen Bereichen wie FFF - ge-

rechtfertigt wäre» (LGVE 2014 IV Nr. 5, E. 5.2.). Auch vor diesem Hintergrund erscheint die

mitderbeabsichtigten Einzonung aufdem Grundstück-Nr. 343, GB Rain, vorgesehene Nut-

zungserweiterung nicht als wichtiges kantonales Ziel, das die Beanspruchung von FFF zu



rechtfertigen vermag. Dies namentlich auch vor dem Hintergrund, dass nach der bundes-

gerichtlichen Rechtsprechung dem Kulturlandschutz und der FFF-Sicherung grosses Ge-

wicht beizumessen ist (BGE 115 la 350 E. 3f/bb, 114 la 371 E. 5d).

15. Sodann ist festzuhalten, dass «Kurzbericht: Erhebung FFF-Qualität Parz. 343, Rain LU»

(nachfolgend: Kurzbericht FFF) vom 02. Juni 2023 (S. i) durch die Jenny Science AG selbst

in Auftrag gegeben worden ist. Folglich liegt keineswegs ein unabhängiger Bericht vor. Vor

diesem Hintergrund ist dann auch die Behauptung, wonach die Ersterhebung betreffen

FFF-Qualität aus dem Jahren 1988/1994 uneinheitlich, unsystematisch und ungenau er-

stellt worden sei. Mit dieser Erhebung wurde schliesslich der überwiegende Teil des Grund-

stücks bzw. dessen FFF als gut geeignet qualifiziert.

Beweis: Rain_203_PB Beilage 3_Bericht Bodenproben FFF-
Qualität
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16. Schliesslich ist auch auf den Bericht des Seetaler Botens vom 05. November 2020 hinzu-

weisen, welcher unter dem Titel «Visionär schwebt «Sandblatten-Valley» vor» erschienen

ist. In diesem Beitrag wird Herr Alois Jenny mit folgenden Worten zitiert: «Um möglichst

wenig Kulturland u beanspruchen sind die Parkplätze der Mitarbeitenden in der Tiefgarage

untergebracht». Obwohl die Bedeutsamkeit der FFF scheinbar erkannt worden ist, soll

knapp viereinhalb Jahre später 5'154 m2 FFF vernichtet werden, um ein weiteres Ge-

schäftsgebäude errichten zu können.

Beweis: Seetaler Bote, 05.1 1.2020, S.7 Urkunde Bel. 3

17. Im Planungsbericht wird erläutert, dass die FFF der Teilfläche A (4'805m2) des Grundstücks

Nr. 343, GB Rain, in Dagmersellen kompensiert werden soll. Im Planungsbericht istsodann

festgehalten (S. 2), dass eine Absichtserklärung mit dem Grundeigentümer der Parzelle Nr.

84, Ortsteil Buchs in Dagmersellen unterzeichnet worden sei und diese Absichtserklärung

sich in der Beilage 4 befinden würde. Weiter sei die Absichtserklärung durch eine verbind-

liche Vereinbarung im Zeitpunkt derr öffentlichen Auflage zu ersetzen. Weder findet sich

eine Beilage 4 in der öffentlichen Auflage

(https://www.rain.ch/aktuellesinformationen/2390668; besucht am: 27.03.2025), noch wird

die versprochene verbindliche Vereinbarung aufgelegt. Folglich fehlen Informationen, wel-

che zur Beurteilung der Teilrevision von gewichtiger Bedeutung sind. Dieses Vorgehen stellt

eine eklatante Verletzung des rechtlichen Gehörs dar. Grundeigentümer/innen werden

dadurch in ihren Partei- und Mitwirkungsrechten verletzt.

Beweis: Planungsbericht vom 12.03.2025 (Rain_200_Pla-
nungsbericht_250312) öffentliche Auflage

18. Folglich kann nicht einmal im Grundsatz abgeschätzt werden, wie die Fruchtflächenkom-

pensation in Dagmersellen umgesetzt werden soll. Es kann den mit der öffentlichen Auflage

veröffentlichten Unterlagen nicht einmal entnommen werden, ob überhaupt eine flächen-

gleiche Kompensation erfolgen soll und ob eine qualitativ gleichwertige Kompensation er-

folgen kann. Ebenfalls keine weiteren Hinweise liefern die Ausführungen im Planungsbe-

richt unter dem Titel «5.2.1. Flächenbeanspruchung/Fruchtfolgeflächen» worunter festge-

halten wird, dass «die benötigten FFF [...] durch ein Bodenverbesserungsprojekt an einem



anderen Ort» kompensiert werden würde. So dann wird im Vorprüfungsbericht (nachfol-

gend Vorprüfungsbericht) des rawi vom 21. Oktober2024 unter Ziff. 3.3 «Kompensation

Fruchtfolgefläche» festgehalten, dass die projektierte Bodenverbesserung aufder Parzelle-

Nr. 84, GB Buchs, in einem ordentlichen Bewilligungsverfahren zu genehmigen sei. Weiter

muss die für die Bodenverbesserung eine rechtskräftige Baubewilligung vorliegen. Mit Er-

staunen muss festgestellt werden, dass sich in der öffentlichen Auflage weder eine verbind-

liche Vereinbarung (vgl. Rz 17), noch eine Baubewilligung für die Bodenverbesserung be-

findet.

19. In den Richtlinien «Fruchtfolgeflächen» des BUWD (gültig ab 01. Januar2024) wird unter

Ziff. 3.2 «Kompensation», festgehalten, dass Kompensationen von FFF durch die Auszo-

nung von Flächen in die Landwirtschaftszone zu erfolgen hat. Alternativ kann «die Boden-

fruchtbarkeit von anthropogenen degradierten Böden ausserhalb der Bauzone mittels bau-

lichen Massnahmen (Bodenverbesserung) zu FFF aufgewertet werden (vgl. § 39c

Abs. 6 PBG)». Gemäss Auszug aus des Geoportals (Karte: Fruchtfolgefläche & Zonen-

ptäne) ist das Grundstück-Nr. 84, GB Buchs, bereits der Landwirtschaftszone zugeordnet.

Darüber hinaus werden die Kontingentsflächen als «sehr gut geeignet» ausgewiesen. Es

ist nicht ersichtlich, wie eine Bodenverbesserung den Vorgaben des BUWD entsprechen

kann.

Beweis: Rain_203_PB Beilage 3_Bericht Bodenproben FFF-
Qualität

Grundstück-Nr. 84, GB Buchs (FFF)

öffentliche Auflage

Urkunde Bel. 4

20. Sodann werden in § 3Abs. 2 PBV festgehalten, welche Massnahmen zur Sicherstellung

der vollständigen Kompensationen getroffen werden müssen. Diesbezügliche Unterlagen

wurden der öffentlichen Auflage ebenfalls nicht beigelegt. Selbst wenn eine Kompensation

bereits stattgefunden haben sollte, kann nicht beurteilt werden, ob diese flächengleich und

qualitativ gleichwertig erfolgt ist und die Kompensation auch für die Zukunft gesichert

wurde.

21. Verlagerung von fruchtbaren Oberbodens von der umzuzonenden Fläche auf die neue

landwirtschaftliche Zone ist als Kompensationsmassnahme ebenfalls kritisch zu bewerten.

Obwohl die Verlagerung von Oberboden grundsätzlich die Bodenfruchtbarkeit in gewissem



Masse erhalten könnte, ist es unwahrscheinlich, dass dadurch der komplexe biologische

und ökologische Wert eines ungestörten, hochwertigen Landwirtschaftslandes in seinem

ursprünglichen Kontext vollständig nachgebildet werden kann. Das intricate Bodenmikro-

biom, etablierte Entwässerungsmuster und das spezifische Mikroklima des Standorts sind

durch eine einfache Verlagerung kaum oder gar nicht zu rekonstruieren.

22. Sollte es sich lediglich um eine finanzielle Kompensation - also um eine Ausgleichszahlung

- handeln, giltfestzuhalten, dass aus den Unterlagen nicht hervorgeht, in welcher Höhe die

Ausgleichszahlung zu erfolgen hat. In diesem Sinne bleibt völlig unklar, ob mit der Aus-

gleichszahlung eine adäquate Kompensation der vernichteten Fruchtfolgefläche erreicht

werden kann.

23. Mit Nachdruck ist festzuhalten, dass sich das Grundstück-Nr. 906, GB Rain, derzeit der

Reservezone bzw. der Zone «Übriges Gebiet UeG» (Art. 18 BZR) zugeteilt ist. Aus dem

vorgenannten Artikel geht unter Abs. 1 eindeutig hervor, dass die Nutzung von Grundstü-

cke, welchen dieser Zone angehören, noch nicht bestimmt wurde und dass bei ausgewie-

senem Bedarf solche Grundstücke der Bauzone zugeordnet werden können

(Art. 18Abs. 2 BZR). Grundstück-Nr. 343 wurde hingegen der Landwirtschaftszone

(Art. 19 BZR) zugeordnet. Keineswegs ist sichergestellt, dass die Bodenqualität des Grund-

stücks-Nr. 906, GB Rain, mindestens gleichwertig ist, wie jene des Grundstücks-Nr. 343,

GB Rain.

24. So dann erstaunt es nicht, dass nicht auch das Grundstück-Nr. 906, GB Rain, auf dessen

Bodenqualität geprüft worden ist. MitderTeilrevision soll dasGrundstück-Nr. 906, GB Rain,

von der Reservezone in die Landwirtschaftszone umgezont werden. Führt man sich die im

Kurzbericht FFF aufgeführte Behauptung, wonach die Ersterhebung der FFF-Qualität man-

gelhaft bzw. ungenügend sei, muss dies ohne Weiteres auch für das Grundstück-Nr. 906,

GB Rain, gelten. Infolge dessen wären beide Grundstücke (Nr. 343 und Nr. 906) durch un-

abhängige Experten aufderen Bodenbeschaffenheit zu prüfen. Erstdie neutrale, unabhän-

gige Bewertung kann als Entscheidungsgrundlage für die Umzonung genügend. Wie be-

reits dargelegt wurde, kann das Bauvorhaben der Jenny Science AG nicht separiert als

Teilrevision behandelt sondern muss anlässlich der Gesamtrevision beurteilt werden. Alles

andere beschneidet die Mitwirkungsrechte der Bewohnerinnen und Bewohnern der Ge-

meinde Rain.
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25. Zusammenfassend kann also festgehalten werden, dass das Grundstück-Nr. 343, GB Rain,

unter Beanspruchung von FFF, nicht eingezont und bebaut werden darf. Weshalb das Ge-

such der Jenny Science AG zurückgezogen werden muss.

26. Dementsprechend ist der Gemeinderat Rain gehalten, von einer Einzonung des Grund-

stücks-Nr. 343, GB Rain, abzusehen und dieses -wie bisher- in der Landwirtschaftszone

zu belassen.

27. Damit die Anliegen und Bedürfnisse unseres Klienten besprochen sowie seine Parteirechte

vollumfänglich gewahrt werden können, ist eine Einspracheverhandlung durchzuführen.

Aufgrund der obigen Ausführungen ersuche ich Sie höflich, sehr geehrter Herr Gemeindepräsi-

dent, sehrgeehrte Frau Gemeinderätin, sehrgeehrte Herren Gemeinderäte, den eingangs ge-

stellten Anträgen zu entsprechen.

Thômas Räber

Kopie an Klientschaft

Im Doppel

Beilagen gemäss separatem Beweismittelverzeichnis
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Die unlerzeichnende Auflraggeberschafl bevollmächtigt hiermit die Bolzern Haas & Partner AG

in Sachen: Teilrevision Ortsplanung Rain
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mil dem Rechl, Stellvertreler zu ernennen.

Die Vollmacht schliesst insbesondere ein: aussergerichtliche Vertrelung, Vertretung vor allen Gerichten, Vemallungsbehörden und Schiedsge-
richlen, Abschluss von Gerichlsstandsvereinbarungen und Schiedsverträgen, Ergreifung von Rechlsmitleln, Abgabe von Abstandserklärungen,
Abschluss von Vergleichen, Vollzug von Urteilen und abgeschlossenen Vergleichen, Empfangnahme und Herausgabe von Wertschriflen, Zah-
lungen und anderen Streitgegenständen, Anneöung und Durchführung von Schuldbetreibungen, einschliesslich Stellung des Konkursbegeh-
rens, Verlretung in Erbschaftssachen und bei öffenlliclien Beurkundungen und Grundbuchgeschäflen, Vertretung in Slrafsachen, insbesondere
Stellung und Rückzug von Slrafklagen und -anträgen.

Abweichende prozessrechlliche Bestimmungen vorbehallen, erlischt diese Vollmacht nicht mit dem Ableben, der Verschollenerklärung, dem
Verlusl der Handlungsfähigkeit oderdem Konkurs der Klientschafl.

Die Klientschaft nimmt zur Kenntnis, dass zur Erbringung der Dienstleistungen auf externe IT-Dienstleister und Cloud-Provider zurückgegriffen
wird und bestimmle IT-Dienstleistungen sowie Kommunikalionsmillel eingeselzl werden, welche mit Dalensicherheitsrisiken verbunden seiii
können. Mit der Unterzeichnung dervorliegenden Voliniachl bestäligt die Klienlschafl, die aktuelle Dalenschutzerklärung fürdas Mandalsver-
hältnis, welche auf w\ww.bhup.ch/datenschutz aufgesclialtel ist, gelesen uiid verslanden zu haben.

Die Klienlschaft verpflichtet sich in allen Fällen zur Zahlung des Honorars und der Barauslagen der Bevollmächtigten. Das Honorar bemisst
sich nach der mit der Klientschaft geschlossenen Honorarvereinbarung oder den üblichen Ansätzen der Bevollmächligten sowie bei Vertrelung
vor Zivil- und Slrafgerichten, sofem nichts anderes vereinbart wurde, nach der Verordnung über die Kosten in Zivil-, Slraf- und verwallungsge-
richllichen Verfahren (Justiz-Kostenverordnung). Die Bevollmächtiglen sind berechtigl, die Kleinauslagen (Porti, Telefonate, Kopien) pauschal
in der Höhe von 3 % des Honorars in Rechnung zu slellen. Die Klientschaft beauftragt die Bevollmächtigten, das Inkasso der zugesprochenen
Slreitsumme zu besorgen. Ferner tritl die Klienlschafl den Bevollmächtigten allfällige Prozessentschädigungen bis zur Höhe ihrer Ansprüche
zahlungshalberab.

Die Bevollmächligten sind berechligt, die Handakten nach Aülaul von zehn Jahren seit Erledigung der Sache ohne vorherige Anfrage zu ver-
nichten.

In Rechtsschutz- und Opferhilfefällen entbindel die Klientschaft die Bevollmächtigten gegenüber den Reclitsschutzversicherungen und Opfer-
hilfebehörden vom Berufsgeheimnis.

Die Klientschafl wurde über die Schwierigkeiten und Risiken der Geschältsbesorgung im Zusammenhang mit dieser Vollmacht umfassend
aufgeklärt. Für die Erledigung von Streitigkeiten aus diesem Auflragsverhältnis werden die Gerichte am Geschäftssilz der Bevollmächtiglen als
zuständig anerkannt. Das schweizerische Rechl ist anwendbar.

Ort, Datum /^/^ 09.0^.^0^

10003562733v1

Die Auftraggeberschaft:

/]-f.sc<i-ê ^ûskl^o
Atsue Yoshino Morgenlhaler Thomas Daniel Morgenlhaler

Kanzlei Luzern
Winkelriedstrasse 35
CH-6002 Luzern
Tel.+-11 414100555
Fax+41 41 4100556

Kanzlei Hergiswil
Landweg 1
CH-6052 Hergiswil
Tel.+41 416120088
Fax+41 416120089

Kanzlei Weggis
Röhrtistrasse 3
CH-6353Weggis
Tel. +4141 391 0091
Fax+41 41 391 0092

Kanzlei Engelberg
Alte Gasse 3
CH-6390 Engelberg
Tel. ^4] '11 6374081
Fax +41 41 63740 82

Kanzlei Hochdorf
Hauptstrasse 32
CH-6280 Hochdorf
Tel.+41 41 911 3040
Fax +41 41 911 3041

Kanzlei Sursee
Bahnhofstrasse 11
CH-6210 Surseu
Tel. +41 4l 921 00 85
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Grundeigentümerabfrage Kanton Luzern

r-Resultat-

Eigentümerzu Grundstück Nr. 847, Rain

Raln 8779, , (24/1000)
Keller Roland, Blrkenmatt 15, 6343 Rotkreuz, (Alleineigentum)

Raln 8780,, (119/1000)
Bühlmann Bmno, Sandblatte 38,6026 Raln, (Mitelgentum 1/2)

Bühlmann-Fenk Pia, Sandblatte 38.6026 Raln, (Mlteigenlum 1/2)

Raln 8781,, (140/1000)
Ries Christlan Daniel Markus, Sandblatte 38, 6026 Rain, (Mitelgentum 1/2)

Kurmann Andrea Myrta, SandblaHe 38, 6026 Rain, (Miteigentum 1/2)

Raln 8782,, (129/1000)
Morgenthaler Thomas Daniel, Sandblatte 38, 6026 Rain, (Miteigentum 1/2)

MorgenthalerAtsueYoshino, Sandblatte 38, 6026 Rain, (Mltelgentum 1/2)

Raln 8783,, (131/1000)
Mattmann-BammertAndrea Melanle, Berghof 1, 6034 Inwll, (Allelneigentum)

Raln 8784,, (132/1000)
Huber Erwln, Chllehalde 24, G026 Raln, (Alleineigentum)

Rain 8785,. (134/1000)
Keller Roland, Blrkenmatt 15, 6343 Rotkreuz, (Allelneigentum)

Rain 8786,, (191/1000)
Rogger Esther Maria, Sandblatte 38, 6026 Raln, (Mitelgentum 1/2)

Bachmann Bruno Ludwig, Sandblatte 38, 6026 Rain, (Mltelgentum 1/2)

Bolzern Haas & Partner AG
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RAIN Chef über die Zentral-

schioeizer Migros-Fitwlen

Der Ralner Guido Rast Ist seit Juli für
GOOO Mitarbeitende verantwortllch und
setzt sich dafür cin, dass ti-otz Corona-
krise keine Stellen gestrichen werden.
SEITE 3

ESCHENBACH Kritik

an Postschliessung

Im Januar 2021 soll die Postfillale ge-
schlossen werden. Nun wehren sich die
Einwohner, vertcilen Fïyer und wollen
notfaüs sogar eine Iniüalive lancieren.
SEITE 3

SEETAL Gcmeinden

präsentieren ihre Buägets 2021

Wenn äas Jahr zu Ende geht, präsentie.
ren die Gemelnden Ihre Budgets. Viele
reclinen mit elncm Minus - die Gründe
ähneln sich.
SEITEN 5, 7 UND 9

EISHOCKEY Sorgenfalten bei

der Iceline und beim HCS

In der Icellne Seelal durfen kelne Ho.
ckey-Spiele mehr ausgetragen wei-den.
Welchc Koiisequenzcn hat dies für die
Halleiibeti-eiberin und den Verein?
SEITE 11

Zwei Seetaler in der Zwischennutzung

KULTUR Der Seetalplatz, die meisten werden hler schon vorbei-

gefahren sein. Der verkelu-srelchste Platz der Zentralschweiz

bletet sich nlcht wirldich an, um auszustelgen und zu verweilen
- konnte nian meinen. Umgeben von Strassen befindet sicli Jedoch

seit zwei Jahren die Zwischennutzung NF49. Hier arbeiten in der

Co-Leltung zwei Seetaler. Simon Schurtenberger (Unks im Blld)

und Greg Zeder werden die Geschicke des kreativen Ortes sicher-

lich noch ein Jahr leiten, vielleicht auch länger. SEITE 2

Unmut über

zweite Variante

HOCHDORF Vor fünf Jahren sagte die
Stimnibevölkerung Ja zur Initiative
«Hoclidorf wächst langsamn. Um diese
nlcht uinstusetzen, schlägt die Gemein.
de für dle Abstimmung zur Ortspla-
nung eine zweite Variante vor. Dagegen
hat slch ein gegnerisches Komitee ge-
Uldet. SEITE 5

Pfarrhaus bald in

Gemeindehand?

INWIL Die Kuïhgemeiiide benötigt ihr
altes Pfarrhaus nicht mchr und wül es
verkaufen. Die Gemeinde zeigt Interes-
se ani Gebäude, das sich im Zentrum
beSndet. Es sel dle letzte ParzeUe In
diesein Gebiet, die irgendwaiin noch
bebaubar ist, sagt Gemelndepräsident
JosefMattniann. SEITE13

füt':

Er hat visionäre Pläne für Rain
RAIN Nicht weniger als ein «Saiidblatten-Valley» schwebt Alois Jennyvor. Wenn
cs nach Ihiii geht, soll das «vcrkehrstcchmsch opümal erschlossene Gebiet» für
die Aiislcdlung von Tcchiiologiefiriuen, Forschungsiitättcn und Dienstleistungs-
unternehmen genutzt werden. Elnen ersten Meüenstein setzt der Firmenchef
der Jeiiny Science AG gleich selbst. Der Rohbau des neueii Fünaiengebäudes
beiiii Sandblatten-Kreisel ist ferüg. 90 Mltarbeitende sollen hier unter anderem
elektromagnetische Präzisionsaiiü-iebe weiterentwickeln. SEITE 7

^asË»
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Christian Hodel

Wer kriegt zu uiel? Wer zu wenig?
Wenn es ums Geîd geht, werden
Spoft und Kultw' gerne gegenein-
ander ausgespielt. Dabei sind
beide Sparteii unerlässlichfür das
gesellschaftliche Leben. Sport und
Kuitur wirken mtegratit\ schaffen
Gememschaft - sind der Kitt einer
Gesellschaft. Die Coronakrise hat
nun belde Sparten arggetroffen.

Der Emmer Kantonsrat und noch
Fmktmnsprasldml der SVP, Vrs
Dicherhof, fordert nun ineiner
Motion mehr Gelderfw Luzenier
Breitensportverefne. Diese wiir'

Forderung mit
Beigeschmack

den gegenüber der Kultur «extrem
benachteiligt», sagt Dicherhof, der
auchdem Inîwschweizerischen
Fussballuerband vorsteht. Der
Regierungsmt solle darum aufzei-
gen, wie das Ungleichgewicht in der
Atimentlmms n„„„al»M,m M

DieForilei\
: liche Untef

Bolzern Haas & PartnerAG
•Urkuny^Beli.3 ^' .^

tensport muss sich eine Gesellschaft
leisten. Fûr nicht professlonetie Kul-
tureinrichtungen aïier ebenso. Nicht
nw zit Coronazeiten. Und nichf
spassesfialber, sondern lueil Tuni-,
Fiissball-, Miisik; Gesangs', und
Tfieateruefeine aus schlafenden,
lebendige Dörfer machen. Sie leisteii
eineii wesentlichen Beitmgfür die
Gesellschafî. Uiicî das gfosstenteîls
ehî-enamtlich.

Erstauiilich ist, äass die Initialzün-
dwîg nach mehr (Sfeuer-) Gelderfur
den Breitensport aus der Reihe der
SVP kommt. Ausjener Partei also,
üiejahfelangtlafürsofgte.dassder
Kafiton schlank gespart wird - und

Jegliche Steueranpassungen und
Mehiwusgaben strihte uerweigerte.
Jetzt in Krisenzeiten staatlicfie
Untei-stützung zu verlatigen, hin'
terlässt einenfahlen Beigeschmack.
Zu befürchten ist. dass mit dem
Vorstoss nicht fiöhere Fitianzhtlfen
für Sport' und Kultw'vereine im
Allgemeinen bezweckt wird. sondern
vor allem eins: GelsSer von der Kul-
tur in den Sport zu transferieren -

also weiterhin dîe alte Leier gespielt
wird. Sport versus Kiiltur.
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Lokalnachrichten

Leserbriefe
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Visionär schwebt «Sandblatten-Valley» vor
RAIN Jenny Science erstellt in

Rain einen Neubau für 90

Mitarbeitende. Dabel geht es

dem Firmengründer nicht nur

um sein Unternehmen. Er hat

eine Vision, die der gesamten
Gemeinde Vortelle bringen soll.

üon Emarta Piana

Was eüist als Emniannbetrieb be-
gaiui, hat slch mittlerweile zum
Hlgh.Tech.Unternehmen mlt 40 Mit.
arbeitenden entwickelt. Und «entwl-
ckeln» Ist auch das passcnde Stichwort,
wenn man über die Jenny Science AG
In Rain spricht. Dort werden elekü-o-
magnetische Präzlsioiisantriebe mlt
IT-basierten Digitalcontrollern aber
nicht nur entwicltelt, sondern auch her-

gestellt und verkauft.
Die Firma hat sich als Internaüoiial

fülirendes Faniilienunternehmen auf
dem Geüiet der industrlellen Automa-
tion erfolgi-eich etabliert. Anspruchs-
volle Firmen wie Swatch, Philips,
Bosch, Sonion, Sainsung oder Tesla ge-
hören zu deii Kuiiden.

Jetzt macht die Jenny Science AG
räumUch elnen nächsten Schrltt. Grttn-
der uiid Firmeiichef Alois Jenny er-
kläft sulne Vorwäi'tsstrategic so: «Es ist
wie bei einem Baum. Wenn er außiöi-t
zu wachsen. geht er früher oder später
eln.» Und getreu uach diesein Leltsalz
ïebend, hat die Firma beschlossen in
Rain eln neues Geschäftsgebäude nach
eigeiier VorsteUung zu bauen. Dieses
blelet künMg Flatz für 90 Mltarbelten-
de. Der Rohbau beün Sandblatten-Krei-
sel ist schon fertig. Der Ein2ug ist auf
Juni 2021 t'erminiert.

Attraktive Arbeitsplätze

mit modernster Infrastruktur

Die neue ProduhüonshaUe im Erdge-
schoss umfasst 1800 Quadratmeter.
Im Obergeschoss sind die Entwkk-
luiigs- mid BüroräumUchkeiten niit
Oaleriebllck auf dle Praduküon. Im
Dachgeschoss befindeu sich das Fir-
menrestaurant «La Terrassa» uiid
Schiüungsräume. Elne betriebseigciic
Klta gehört ebenfaUs dazu. Sle steht
!ûr Aussenstehende aus der Umgebung
genauso zur Verfügung. «Um inöglichst
wenig Kulturland zu beanspruchcn
sind die Parkplätze der Mitai'beitenden
in der Tiefgarage untergebracht», sagt
Jenny. Dort sind auch Flätze mit La-
destationen fürElekü'oautos verfügbar.

«Wir sind eln attraktiver Arbeitge-
ben), erklärt der 62-jährige Firmen-
chef. Ihm ist es ein Anliegen, dass die
Mitarbeitenden sich in einem unregu-
lierten Arbeitsumfeld selber entfalten

Alois jenny vor dem Neubau in der Sandblatten. Die Eräffnung sotl im Juni 2021 erfolgen.

kännen.» Gleichzeittg setze man den
Fokus auf die persönliche und berufli-
che Welterbildung der Mltarbeltenden.
Und er weist auch darauf hln, dass hier
in der ländlichen Gegend immer gute,
inotivierte Mitarbeitende zu finden
sincl. Die Zukunft der Firma steht auf
solidem Fundament, die Nachfolge ist
bereits geregelt und seine vier Söhne
übernehmen laufend mehr Verantwor-
tung ln unterschiedliche» Bereichen.

Bodenständiger Familienbetrieb;
ehrgeizig und innovatîv
Selt 2012 beßndet slch dle Jenny Sclen-
ce AG in Raln. Begonnen hatte aber al-
lcs inil der Erfindung eines Dynamos,
welcher dein Velo auch ün Süllstand
Energie füi- Ucht spendet. 1992 relchte
dcr Elektroingenieur sein Projekt bei
der De-Vigier-Stiftung zur Förderuiig
von Jungunternehmern ein. Und selber
«etwas überrasclit» darüber, gewann er
die mlt 100000 Franken doüerte Aus-
zeichnung. Daniit war das Fundament
gelegt.

Mit deni Geld gründete Alois Jenny
seine eigene Firma und bis ins Jahr
1398 wurden laodffl) Stflck Fahrrad-

dynamos produziert. Danach verkaufte
er das Projekt an die exteme Produk-
Üousfirma, saint deii Patenteu.

Docli dle Erfolgsgeschichte nahm
sukzessive weiter Fahrt auf. 1998 be-

Bewegung sehr schnell und präzlse
aus2uführen und diese gleichzeiüg zu
kontroUieren. «Diese Unearmotoren
werden zuin Beispiel in der Uhrenin-
dustrie für die Montage von Zahn-

«Mit solchen Arbeitsplätzen könnte man
die stark gewachsene Rainer Bevölkerung
ebenfalls am Wohnort beschäftigen.»
Alois lenny Firmenchef Jenny Science AG

zog der Beüleb Räuinlichkeiten beün
Bahnhof Beroniünster, später im D4
Business Ceiitcr in Root und schliess-
lich in der Sandblatten 7a m Raln.
«Interessanterweise waren das immer
Zyklen von sieben bis acht Jahi'en», er-
innert sich Jenny.

Als Mellensteln für den Erfolg sieht
der Firnieiichef den «extrem kompak-
ten, selber entwickelten Elektro-Ll.
nearmotoo. Dieser erlaube es durch
seine magnetische Vortriebski'aft eine

rädern. Zifferblättein oder Zeigern
eingesetzt. Mit der patentierten «Kraft-
spürbarkeit» merkt der Linearmotor
sofort, wenn ein Bauteil verklemmt ist
oder etiies fehlt. Damit war es erstmals
mäglich bereits während der Produk-
tion die QuaÜtät sicherzustellen. Im
Jahre 2015 hatte die Jenny Science AG
für diese Kraftmess-Technologie den
InnovaÜonspreis der Zentralschweize-
rischen Industrie- und Handelskaiumer
erhalten.

Tesla gehört neu ebenfalls

zu den Kunden

Jenny Science AG entwickelt und pro-
duziert auch dle Steuerung ffir dle U-
nearmotoren. Dabei erfolgt dle Bedie-
nung wie im Inteniet über einen «Web
Browsenï. Der Anwender muss also
keiii neues Programni erienien. «Das
ist ein enormer Vorteil 1m internatlona-
len Geschäft, da dle ineisten Leute slch
init der Internet-Technik auskennen»,
erklärtjcnny.

Der Zusammenbau, die Pi-üfung
und der Versand aller Produkte erfolgt
dlrekt vm Ort In Raln. In der Schwelz
zählt die Jcnny Sciencc AG vor aUeni
die Uhrenindustrie zu den Kuuden.
International ist es die Elektronikfertl-
gung. So werden beispielsweise bei deii
Smartphoiics die Kaineraobjektive mit
Linearmotoren des Unternehmens zu-
sammengesetzt. Für die Medizinaltech-
nik liönnen diese Motoren unter parÜ-
kelft-eien, hygienisclien Bedlngungeu
montiert werden. Dtes erfordert elnen
spezlellen Raum, einen sogenannteii
Relnraum, wo die Mitarbeitenäeii ohiie
Partikelatigabe von Kopf bis Fuss in ei-
nen welssen Overall eingekleldet sind.

Seit dlesem Jahr zählt Tesla eben-
falls zu den Kunden des Rainer Be-
u'iebs. «Unsere Produtete haben sich
letztlich iin intcrnaüonalen Wettbe-
werb durchgesetzt», sagt der Patron.
Tesla vei-wendet die Präzisionsachsen
zm- Herstellung der Stromverbindun-
gen in den Batterien.

jettt die richtigen
Weichen stellen
In Rain entstehen also in absehbarer
Zelt ln Sandblatten weltere, attraktlve
Arbeitsplätze. «Für uns gibt es auch
eiiie Zeit nach Coroiia», betoiit der iniio-
vative Unternehmer. Uiid weiin es nach
îhm gelit, sollte das «verkehrstechnlsch
optlmal erschlossene Gebiet Rain/
Sandblatten» füi' die Ansiedlung von
Techüologleflrmen, Forschungsstätten
uiid DicnsUeistungsuntenichmcn gc-
nutzt werden.

In diesem Zusammenhang schwebt
tlem Visionär eüi «Sandblatten-Valley»
vor. Er sagt: «Mit solchen Arbeitsplat-
zeii könnte man die stark gewachse-
ne Rainer BevÖUcerung ebenfalls am
Wohnort beschäftigen. Diese heimische
Wertschopfung eröfl&iet Möglichkeitetl
für die Gemeinde sich weiter zu eiit-
wickeln und mit einem richügen Dori-
kern zu versehen. Das wäre zudem eiii
Beitrag dem wachsenden Verkehrsauf-
koinmen entgegenzuwlrken», erklärt
Jenny. Die Welchen müssen gemäss
Jenny jetzt richüg gestellt werden. Die
sicli in Revision befindende Ortspla-
nuiig sei der Schlüssel dazu.

Gemeinde investiert
in die Schulhäuser
RAIN In den nächsten Jahren

will Rain in die Schulraum-

erweiterung investieren.

Trotz hoher Ausgaben legt

der Gemeinderat eine aus-

geglichene Finaiizplanung

zur Abstiiiimung vor.

Der Ralner Oemeinderat legt den
Sümmbürgerlnnen und Stinunbürgern
eln nahezu ausgegUchenes Budget 2021
zur Atistünmmig vor. Bei Ausgaben von
19,26 Milllonen Franken weist dicses
einen Aufwandüberschuss von 10022
Franken auf. Der Steuerfuss bleibt un-
verändert bel l.80 Einhelten, wie die
Geineinde imttcilt. Der Gemeindcrat
rechnet mit Investitionsausgaben von
1,98 Miüionen Franken und Einnah-
men von 200000 Franken, was zu eüier
ErhÖhung der Nettolnvestition von 1,78
Millionen Franken führt.

Die weseiitlichen InvestiÜonen selen
einerseits die Scliulraumerweiterung
Chrüzinatt mit sechs Klassenzlniinern
und sechs Gruppenräunien und ande-
rerselts die Fassadensanlerung beim

Schulhaus Petermann. Weiter steht
der Abschluss der mehrjährigen ICT-
Erneuerung an, zusätzlich müsse das
Alarmlerungssystem in den Schulan-
lagen iiachgerüstet werdeii, teilt die
Gemelniie mlt. In den Planlahren 2022
bis 2024 steht das Projekt Turnlialle
und der Anschluss ARA Oberseetal an
die Abwasserreinigungsanlage REAL
ini Fokus. Insgesamt sind üi den Plan-
jahren 2022 bis 2024 IiivesUUonsaiisga-
ben von 7,99 MUUonen Franken vorge-
sehen.

Versammlung abgesagt

1m Aufgalien- und Finaiizplan 2021 bis
2024 wird ini Planjahr 2022 mit emeni
Aufwandüberschuss von rund 140000
Fraukeii gerechnct, in den Folgejaliren
sollen Erü'agsüberschüsse von rund
103 000 Fraliken respelrtlve 241 000 Fran-
ken resulüeren. Die Rainer werden am
29. November über das Budget 2021 und
den Aufgaben" und Finanzplan 2021-
2024 abstimmen. Zudem wählen sie die
externe RevisionssteUe für das Jahr
2021. DIe Abstlmmung flndel statt, well
die Geineindeversammliing voin 2. De-
zember abgesagt werden musste. pd

«Lebensbaum» der Pfarrei überreicht
HILDISRIEDEN/RAIN Im
Gottesdienst von Allerheiligen

übergab Künstlerin Petra Galli-

ker aus Rain der Pfarrei HUdis-

riedeu einen «Lebensbaum». Er

soll Freude und Trost spenden.

Der Theologe Stephan MOIter. Ge.
schäftsführer der Katholischen Klrah.
geniemde der Stadt Luzern, leitete den
Gottesdienst an Allerheiligen. Er er-
wähiite anhand der Blbel die Synibol-
kraft des Baumes für den Zusammen-
halt einer Gemeinschan.

Überreicht unä gestaltet wurde der
«Lebensbaum» VQ]I Petra Gallikcr aus
Rain. «Für mich war es wichüg ein
eiiilieimisches Holz zu verwenden uiid
zwar eiiies, das hï der Ktrche schon vor-
handen ist, die Eichc», sagtc sic wäh-
rend der Pi'äsentaüon ihres Werkes.
Iniüiert wurde das Projekt von der Spu-
rengi-uppe der Pfarrel, bestehend aus
den Seelsorgenden Erich Hausheer und
Ii-ene Meyer, Gerda Jung, Irena Knüsel
und Stephan MQUer.

Nachdem Stephan Müller das Zel-
clieii des Lebens und der Kraft mit
Weihwasser gesegnet hatte, treiuite
sich Petra Galliker mit ein bisschen

Künstlerin Petra Galliker und Mitglieder der Spurengruppe Hildisrieden (v.l.): Irena
Knüsel, Stephan Müller (Leiter der Feter), Gerda Jung. Fotoib*

einoüonaler Rülirung von ihi-em Werk:
«Ich wilnsche, dass dieser Lebensbaum
fiir die Pfarrei eln Kraftbaum werde,

der Freude und Trost apendet. Mich hat
er bei der Ausfülirung überaus ziifrie-
den, Ja glücklich gemacht.» «b«
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